
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/6/9 2Ob225/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1961

Norm

ABGB §1311 IIb

KFG 1955 §85 Abs1

KFG 1955 §85 Abs7

Rechtssatz

Die Übertretung der Bestimmungen des § 85 Abs 1 KFG 1955, wonach ein Kraftfahrzeuglenker die Fahrt nur in

betriebssicherem und verkehrssicherem Zustande des Fahrzeuges und der Ladung antreten darf, führt zur Haftung

des Fahrzeuglenkers für allen Nachteil, der außer dem nicht erfolgt wäre (Unfall infolge Nichtverwendung von

Schneeketten).

Entscheidungstexte
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Schlagworte

SW: Auto Pkw Kfz
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